
Strahlenschutz

Der Strahlenschutz und die gesetzlichen
Regularien sind für die Nuklearmedizin
von erheblicher Bedeutung. So haben sich
Nuklearmediziner traditionell in der klini-
schen Tätigkeit und in der Forschung auch
dieser Aufgabe und diesem Gebiet gewid-
met. Die Ermittlung und Berücksichtigung
der Strahlenexposition des Patienten und
seiner Mitmenschen waren bei allen neu
entwickelten diagnostischen und thera-
peutischen Anwendungen von Radionukli-
den ein wesentlicher Beitrag, wie auch in
der Forschung.

So engagierten sich Nuklearmediziner tra-
ditionell in der Strahlenschutzkommission
(SSK) des Umweltministeriums und seinen
Arbeitsgruppen (AG). Hierauf wollen wir
näher eingehen. Die Mitglieder der SSK
und ihrer AGs werden vom Umweltminis-
terium auf der Basis ihrer Expertise und
Integrität ausgewählt und berufen. Die
breite Beteiligung der relevanten Diszipli-
nen und ihre konstitutionell garantierte
politische Unabhängigkeit sichern die Ob-
jektivität der Empfehlungen. Im Folgen-
den wird an dem Beispiel verschiedener
Empfehlungen der SSK in der Zeit der akti-
ven Tätigkeit der Autoren ihre Bedeutung
für unser Fach vorgestellt.

Die Bedeutung der Strahlenschutzverord-
nung und der Richtlinie Strahlenschutz für
das Fach Nuklearmedizin muss hier nicht
näher erläutert werden. Von daher ist es
essenziell, dass in der vorbereitenden Be-
ratung die nuklearmedizinische Fachex-
pertise (Medizin, Medizinphysik, Radio-
pharmazie) einfließt. Das geschah bislang
sehr erfolgreich.

Strahlenschutzverordnung,
Richtlinie Strahlenschutz

Die Strahlenschutzverordnung in der Me-
dizin (StrlSchV) in Kombination mit der
Richtlinie Strahlenschutz wird seit Jahr-
zehnten regelmäßig überarbeitet und der
Entwicklung angepasst. Sie ist ursprüng-
lich dem Atomgesetz nachgeordnet und
daher im Umweltministerium angesiedelt.
Die Röntgenverordnung dagegen ist im
Gesundheitswesen verankert und dem Ge-
sundheitsministerium zugeordnet. Bereits

vor Langem wurde erkannt, dass diese
Situation nicht glücklich ist. Bereits bei
der vorletzten Änderung der entsprechen-
den Verordnungen wurde eine Synchroni-
sierung in der Absicht angestrebt, in ei-
nem weiteren späteren Schritt beide
Verordnungen zusammenzufassen. Das
wurde jetzt umgesetzt.

Fachkunden

Nach zunehmender Bedeutung der hybri-
den Bildgebung wurden parallel dazu die
Fachkunden „Nuklearmedizin für Radiolo-
gen“ und „Radiologie für Nuklearmedizi-
ner“ entwickelt und etabliert. Ziel ist es,
die hybride Bildgebung durch einen ent-
sprechend auf beiden Gebieten ausgebil-
deten Arzt abdecken zu können. Dabei
wurde darauf geachtet, dass auf dem ent-
sprechenden „zusätzlichen“ Gebiet eine
ausreichende Kompetenz erworben wird,
was ein entsprechendes Curriculum und
eine Dauer der Weiterbildung mit sich
bringt.

Multimodale Diagnostik und
Therapie

Moderne nuklearmedizinische Verfahren
sind zum Teil zumindest scheinbar gebiets-
überschreitend. Diesbezügliche Regel-
ungen im Strahlenschutz waren vonnöten.
So wurde in entsprechenden Empfehlun-
gen der Strahlenschutzkommission festge-
stellt, dass eine PET/CT- bzw. SPECT/CT-Un-
tersuchung, sofern das CT in „low dose“-
Technik zur Schwächungskorrektur und
anatomischen Orientierung eingesetzt
wird, in das Gebiet der Nuklearmedizin fällt
und von diesbezüglich Fachkundigen
durchgeführt werden darf. Bezüglich der
selektiven internen Radiotherapie (SIRT),
bei der die Angiografie und die Positionie-
rung des Katheters essenzielle Vorausset-
zungen sind, wurde festgestellt, dass es
sich um eine nuklearmedizinische Therapie
mit entsprechender Verantwortung des
Nuklearmediziners handelt.

Neue Radionuklidtherapien

Bei Einführung neuer Radionuklidthera-
pien wird regelhaft überprüft, ob diese ge-
gebenenfalls ambulant durchgeführt wer-
den können; und falls ja, mit welchen
Auflagen. Für neu eingesetzte therapeuti-
sche Radiopharmazeutika werden auch
für den stationären Bereich Empfehlungen
für die Strahlenexpositionen und die Ent-
sorgung erarbeitet.

Empfehlung zum Verhalten
von Patienten nach Radionu-
kliddiagnostik bzw. -therapie

In aufwendigen Analysen und Modellbe-
rechnungen wurde die realistisch bzw. ma-
ximal zu erwartende Strahlenexposition,
die verschiedene Personengruppen durch
Patienten der Nuklearmedizin erfahren
können, ermittelt. Dazu wurden entspre-
chende Empfehlungen ausgesprochen.
Das erfreuliche Ergebnis für die Diagnostik
ist die Feststellung, dass nach diagnosti-
scher Nuklidapplikation unter keinen plau-
siblen Annahmen Menschen außerhalb
des Kontrollbereichs eine Strahlenexpositi-
on oberhalb des erlaubten Grenzwertes
erfahren können.

Handlungsempfehlungen

Die Handlungsempfehlungen stellen sinn-
volle röntgenologische und nuklearmedi-
zinische Untersuchungen für häufige
schwerwiegende Erkrankungen zusam-
men. Zielgruppe sind potenziell überwei-
sende Ärzte, die die Indikation zu einem
Eingriff erkennen und die damit verbunde-
ne Strahlenexposition beurteilen können.

Ärztliche Stellen

Neben der Befristung der Gültigkeit von
Fachkunden stellt die Einführung der Ärzt-
lichen Stellen eine wesentliche Maßnahme
zur Qualitätssteigerung und -sicherung
dar. Die kollegiale Selbstkontrolle führt
zur Einhaltung hoher Standards für den Pa-
tienten und sichert den Nuklearmediziner
rechtlich ab.
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Langfristig muss der Mitwirkung in der SSK
und ihren AGs höchste Aufmerksamkeit
gewidmet werden, auch wenn für die je-
weiligen Akteure keine persönlichen Meri-
ten zu erwarten sind. Dieses sind wir den
Bürgern, den Patienten und dem Fach
schuldig. Hier wollen wir noch einmal be-
tonen, dass es weder Absicht sein darf
noch möglich ist, Fachinteressen egois-
tisch zu verfolgen. Es geht darum, die
fachspezifische Kompetenz einzubringen,
um vernünftige und anwendbare gesetzli-
chen Regularien zu erzielen. Dafür ist die
breite Aufstellung der SSK und ihrer
Arbeitsgruppen ein Garant.

Die Bedeutung des Strahlenschutzes für
unser Fach wird in der Zukunft nicht gerin-
ger werden. Bedauerlicherweise wird die
Forschung auf diesem Gebiet in Deutsch-
land vernachlässigt und zu wenig gewür-
digt. Professuren für Strahlenbiologie sind
langfristig rückläufig. Es erscheint ratsam,
dass die forschende Nuklearmedizin das
Feld nicht aus dem Auge verliert und zum
Teil das strahlenbiologische Vakuum füllt.

Andreas Bockisch, Essen
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